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Hinweise zur Durchführung der Arbeitsrechtsregelung – AR – Nr. 8/95 (Einzelgruppenplan  62 für Geschäftsführer/-innen und Verwaltungsleiter/-innen von Diakonie-/Sozialstationen) vom 23. November 1995 (GVBl. S. 278)


Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Durchführung des von der Arbeitsrechtlichen Kommission am 23. November 1995 beschlosse​nen und ab 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Einzelgruppenplans 62 geben wir noch folgende Erläuterungen:

1. Grundsätzliches
Mit der Einführung des kirchlichen Einzelgruppenplans 62 wird das Eingruppierungsverfahren für den obigen Mitarbeiterkreis nach objektiven Kriterien und für die Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter sachlich nachvollziehbar gestaltet. Die Vergütungsordnung des BAT war für die Feststellung der Eingruppierung dieser Mitarbeiter/innen im Wege einer Einzelbewertung mittels einer Tätigkeitsbeschreibung nicht zweckmäßig. Der kirchliche Einzelgruppenplan 62 bietet eine Grundlage für die Eingruppierung der Verwaltungsleiter/-innen und Geschäftsfüh​rer/-innen, die auch der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Diakonie- und Sozialsta​tionen Rechnung trägt. Mit der Einführung des kirchlichen Einzelgruppenplan 62 treten unsere Rundschreiben vom 05.02.1990 und 01.04.1993 Az: 21/513 über die Eingruppierung die​ses Mitarbeiterkreises außer Kraft.
2. Unterscheidung zwischen der Funktion Verwaltungsleiter/-innen und Geschäfts-
führer/-innen
Für die Feststellung der Eingruppierung ist zunächst von Bedeutung, ob die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter in der Funktion eines Geschäftsführers oder eines Verwaltungsleiters steht. Für die Beurteilung dieser Frage sind die Anmerkungen 1 und 2 des kirchlichen des kirchlichen Ein​zelgruppenplans 62 entscheidend.

Bei Geschäftsführern ist nach Anmerkung 1 u.a. eine Voraussetzung, daß Vertretungsvoll​macht eingeräumt ist, die sich mindestens auf die Geschäfte der laufenden Verwaltung er​streckt. Als Geschäfte der laufenden Verwaltung sind diejenigen anzunehmen, die dem Geschäftsführer aus dem zugewiesenen Geschäftskreis gewöhnlich obliegen. Der Umfang der Vertretungsvollmacht ist in der Praxis der Größe der Sozialstation angepaßt. Die Vertre​tungsvollmacht ist in der Praxis der Größe der Sozialstation angepaßt. Die Vertretungsvoll​macht wird in der Regel aus der Stellenbeschreibung des Geschäftsführers oder aus der Satzung des Trägers zu entnehmen sein. Zur Beurteilung der Frage, ob Vertretungsvollmacht für die laufenden Geschäfte im Sinne der Anmerkung 1 der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ob​liegt, ist auf Seite 2 des anliegenden Vordrucks eine Erläuterung unter Beifügung der Stellen​beschreibung oder der Satzung, aus der die Vertretungsvollmacht hervorgeht, abzugeben.

Als weitere Voraussetzung für eine Geschäftsführertätigkeit ist der übertragene Aufgaben​bereich, dessen regelässiger Umfang in Anmerkung 1 aufgezählt ist. Auch hierzu bitten wir auf Seite 2 des beiliegenden Vordrucks detaillierte Angaben zu machen.

Verwaltungsleiter nach Anmerkung 2 ist, wer Aufgaben nach Anmerkung 1 wahrnimmt, ohne daß ihm Vertretungsmacht eingeräumt sein muß. Auch für Verwaltungsleiter erbitten wir eine Erläuterung auf Seite 2 des beiliegenden Vordrucks zu den einzelnen Aufgaben.
3. Feststellung der Kategorie der Diakonie-/Sozialstaiton
Mit Inkrafttreten des kirchlichen Einzelgruppenplans 62 zum 01.01.1996 ist die Kategorie der Diakonie-/Sozialstation festzuhalten. Hierzu haben wir ein Berechnungsschema auf Seite 1 des beiliegenden Vordrucks entwickelt. Ein Muster einer Berechnung für eine Eingruppierung ist ebenfalls angeschlossen.

Der Vordruck ist mit dem Antrag auf Genehmigung zur Eingruppierung ausgefüllt vorzulegen. Die Angaben sind vom Vorsitzenden des Kirchengemeinderats bzw. dem Vorstand der Diako​nie-/Sozialstation zu bestätigen.

Für Anwender des EDV-Programms Excel können wir auch unter Angabe der Programm​versions-Nr. und des Diskettenformats ein Programm gegen formlosen Antrag unter Bei​fügung einer Diskette zur Verfügung stellen.

Im einzelnen ist zur Feststellung der Kategorien zum 01.01.1996 bezüglich der Kriterien nach Anmerkung 4 Buchstabe a (Summe der Erträge) und Buchstabe b (Summe der geprüften Bilanz) von den Werten des Jahres 1994 auszugehen. Die Werte sind danach auf das Basis​jahr 1991 zu bereinigen, indem die Ertrags- und Bilanzsumme des Jahres 1994 durch den Preisindex für Lebenshaltung eines 4-Personen-Arbeitnehmerhaushalts = 124,1 geteilt und mit dem Preisindex des Jahres 1991 = 111,8 vervielfältigt wird. Von dem Ergebnis werden je an​gefangene 100.000,00 DM mit 3 Punkten multipliziert.

Bei dem Kriterium nach Anmerkung 4 Buchstabe d wird jeder Betrieb einer solchen Einrich​tung mit 5 Punkten angerechnet. Soweit weitere Dienste und Aufgaben betrieben werden, die nach ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang mit den in Buchstabe d genannten Diensten und Aufgaben vergleichbar und auch bei der Punktevergabe zu berücksichtigen sind, bitten wir, diese zu erläutern.

Das Kriterium der Mitarbeiterstellen ist in Anmerkung 4 Buchstabe e Doppelbuchstaben aa bis ff erläutert.

Aus den Punktzahlen der einzelnen Kriterien ist die Gesamtpunktzahl zu ermitteln, nach der dann die Diakonie-/Sozialstation der betreffenden Kategorie nach Anmerkung 3 zugeordnet wird.
4. Ermittlung der Eingruppierung
Die originäre Eingruppierung des Verwaltungsleiters/Geschäftsführers ergibt sich aus der für die Diakonie-/Sozialstation maßgebenden Kategorie. Für die Feststellung, ob die Zeiten einer Bewährung für einen Fallgruppenaufstieg erfüllt sind, werden die vor dem 01.01.1996 zurück​gelegte Zeiten, in denen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter bereits als Geschäftsführer oder Ver​waltungsleiter, im sonstigen Verwaltungsdienst oder in vergleichbarer Tätigkeit auch außer​halb des kirchlichen oder öffentlichen Dienstes tätig war, nach den Übergangsbestimmungen des Artikels II Abs. 2 der Arbeitsrechtsregelung berücksichtigt. Hierbei können jedoch nur Zei​ten einfließen, die der Mitarbeiter originär in einer Vergütungsgruppe verbracht hat, die für die Ersteingruppierung des Mitarbeiters als Verwaltungsleiter oder Geschäftsführer maßgeblich ist bzw. für die Tätigkeiten außerhalb des kirchlichen oder öffentlichen Dienstes solche, die den Tätigkeiten für die Ersteingruppierung vergleichbar sind. Bereits mit Inkrafttreten des kirch​lichen Einzelgruppenplans 62 kann somit auch die Voraussetzung für einen Fallgruppen​aufstieg vorliegen. Für die Beurteilung, ob die Vordienstzeiten anrechenbar sind, bitten wir, diese auf Seite 2 des beiliegenden Vordrucks zu erläutern und ggf. hierzu qualifizierte Dienst​zeugnisse bisheriger Arbeitgeber beizufügen.
Sofern die Mitarbeiter/der Mitarbeiter bereits rechtswirksam günstiger eingruppiert ist, als sich nach der Eingruppierungsfestlegung ergibt, bleibt es nach Artikel 2 Absatz 3 der Arbeitsrechts​regelung bei dieser Eingruppierung.
5. Genehmigung der Eingruppierung

Die Eingruppierung des Verwaltungsleiters oder Geschäftsführers der unserer Aufsicht unter​liegenden Diakonie-/Sozialstationen bedarf der Genehmigung des Evangelischen Oberkirchen​rats. Wir bitten diese unter Vorlage des beiliegenden Vordrucks, auf dem die An​gaben vom Vorsitzenden des Kirchengemeinderats oder dem Vorstand der Sozialstation zu bestätigen sind, zu beantragen.
6. Wechsel der Kategorie der Diakonie-/Sozialstation; turnusmäßige Überprüfung der Eingruppierung infolge Veränderung der zugrunde zu legenden Kriterien
Der kirchlicher Einzelgruppenplan 62 ist ein flexibles Eingruppierungsmodell, das den Entwick​lungen der zugrunde liegenden Kriterien Rechnung trägt. Bei Veränderung der Werte der Kriterien, die nach Anmerkung 4 bepunktet werden, wird es notwendig, die originäre Ein​gruppierung zu überprüfen. Insbesondere bei Diakonie-/Sozialstationen, deren Punktzahl knapp unterhalb der Punktzahl der nächst höheren Kategorie liegt, kann es wertebedingt zu einem Wechsel der Kategorie kommen, aus der sich dann eine höhere originäre Eingruppie​rung des Verwaltungsleiters oder Geschäftsführers ergibt. In der Regel wird diese Über​prüfung zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres stattzufinden haben, um die aktuellen Summen der Erträge und der Bilanz des zugrunde zu legenden Bezugsjahres (vorvergan​genen Geschäftsjahres) in die Berechnung einfließen zu lassen. Diese Werte sind dann wie​derum, wie in Ziffer 3 unseres Erlasses dargestellt, auf das Basisjahr 1991 mit den aktuellen Indizes zu bereinigen. Aber auch während des Geschäftsjahres kann durch Inbetriebnahme eines weiteren Dienstes nach Anmerkung 4 Buchstabe c und d sowie durch neue Mitarbeiter​stellen sich die Kategorie der Sozialstation ändern. Sollte sich eine solche Änderung und da​mit ein Wechsel der originären Eingruppierung des Mitarbeiters ergeben, ist der beiliegende Vordruck auszufüllen und mit dem Neueingruppierungsantrag zur Genehmigung vorzulegen. Dies gilt nicht für einen Fallgruppenaufstieg eines Mitarbeiters aus einer originären Eingruppie​rung heraus.
7. Hineinwachsen in eine geringerwertige Tätigkeit

Es ist nicht auszuschließen, daß sich Änderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Verhält​nisse der Diakonie-/Sozialstationen ergeben, die eine ungünstigere Ersteingruppierung für den Verwaltungsleiter/Geschäftsführer zur Folge haben. Gegebenenfalls muß dann im Einzel​fall entschieden werden, welche Auswirkungen dies auf die Eingruppierung der Mitarbeite​rin/des Mitarbeiters hat.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Thielmann)

Anlagen:
1 Muster einer Berechnung
2 Berechnungsvordrucke  für den Genehmigungsantrag


II.
Fertige bitte Kopie von dem gesamten Beschluß und den Anlagen für die Herren 6 Th, 6 Ze, 6 Wg, 6 Ro, 5 Ve und 7 Rü


III.
Z.d.A.

Im Auftrag

(Thielmann)
Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003

Text erstellt von 7 Se, Dateiname G:\ZentralerSchreibdienst\WINWORD\D\6RO\RUNDSCHREIBEN\1996-01-23.doc

